
§ 10
Zu § 6 der D urchführungsverordnung 
Die Inanspruchnahm e eines Grundstückes gem äß § 3 
der D urchführungsverordnung h a t zur Folge, daß 
dingliche Rechte und die durch sie gesicherten F o r
derungen ers t durch die gem äß § 14 des A ufbaugesetzes 
vorgesehene Entschädigungsregelung ihre Ablösung 
finden.

Berlin, den 27. A ugust 1951

M inisterium  fü r  Aufbau

I. V.: W e r  m u n d 
S taa tssek re tär

*

G rundstücke, die fü r  die D urchführung von A ufbaum aß
nahm en benötigt werden, sind in besonderen Plänen zu  
erfassen. Soll in absehbarer Zeit m it dem Bauabschnitt 
begonnen werden, so erhalten die E igentüm er zum eist 
eine form ularm äßige Vorladung zu  einer Rücksprache. 
In  dieser Rücksprache wird dann versucht, die E igen
tüm er zu  einer freiw illigen „Zurverfügungstellung“ zu  
bewegen. Die A ufforderung enthält aber bereits den 
Hinweis, daß im  W eigerungsfälle m it einer sogenannten  
Inanspruchnahm e des Grundstückes zu  rechnen ist.
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MAGISTRAT VON GROSS-BERLIN 
— C hefarchitekt —

H errn  
N. N.
Berlin

Berlin C 2, . . A pril 1955 
K losterstr. 47

Betr.: G ru n d s tü c k ..........

Zur E rfü llung  der m it dem W iederaufbau Berlin ver
bundenen A ufgaben w ird Ih r  im  A ufbaugebiet von 
Berlin gelegenes G rundstück dringend benötigt.
Sie w erden deshalb gebeten, an einem der nächsten 
sechs W erktage (außer M ittwoch und Sonnabend) vom 
Tage der Zustellung dieses Schreibens ab, in der Zeit 
von 9—15 U hr im  A lten S tadthaus, Berlin C 2, K loster
s traß e  47, n .  Stock, Zimmer 249/250 zu erscheinen. 
Im  V erhinderungsfälle w ird um  E ntsendung eines m it 
ausreichender Vollmacht versehenen V ertre te rs ge
beten.
Sollte es Ihnen aus zwingenden Gründen nicht möglich 
sein, die gesetzte F ris t einzuhalten, b itten  w ir Sie, uns 
dies umgehend m itzuteilen.
F alls innerhalb von 10 Tagen eine V erhandlung nicht 
stattfindet, oder aus Ihrem  V erhalten eine Bereitw illig
keit zum  Verhandeln n icht zu erkennen ist, kann  der 
M agistra t auf G rund des § 9 der Verordnung über den 
A ufbau Berlins vom 18. 12. 1950 in Verbindung m it dem 
§ 3 der Verordnung zur D urchführung der A ufbauver
ordnung vom 16. 8. 1951 (VOB1. Groß-Berlin, Seite 379 
und 401) die Inanspruchnahm e aussprechen.

Im  A ufträge
gez. U nterschrift

*
E s gibt nur wenige Bürger, die bei den Verhandlungen  
ihre Grundstücke freiw illig abgeben. In  fa s t allen Fällen 
m üssen Inanspruchnahmebescheide erlassen werden. 
Diese werden nach Vordruck abgesetzt. M it einem wei
teren Vordruck wird dann die E intragung des Inan 

spruchnahm everm erkes im  Grundbuch beantragt. Von 
den M aßnahmen in D urchführung des Aufbaugesetzes  
sind zahlreiche Bewohner der Sow jetzone und auch  
viele Bewohner der Bundesrepublik und W est-Berlins be
troffen worden und werden es noch weiterhin. Die m ei
sten  in der SBZ errichteten Bauten werden m it ö ffent
lichen M itteln  finanziert und von einem  öffentlichen  
Träger der Aufbaum aßnahm e durchgeführt. E s is t be
reits erw ähnt worden, daß in  diese A ufbaum aßnahm en  
neben den zu  errichtenden öffentlichen Gebäuden auch 
der staatliche W ohnungsbau, die Errichtung von „volks
eigenen“ Industrieanlagen und die Anlage von P lätzen  
und Grünflächen eingeschlossen sind. W eiter sind auch 
alle diejenigen betroffen, die dinglich gesicherte Rechte  
und Ansprüche gegen den E igentüm er haben, denn diese 
sollen gem äß § 10 der Anordnung vom  21. 8.1951 erst 
durch die nach später zu  erlassenden gesetzlichen Be
stim m ungen festzusetzenden Entschädigungen ab gelöst 
werden.
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R a t des K r e is e s ......................
Abt. Finanzen 
Sachgeb. Verw. des S taatl.
E igentum s

.......................   den . . Septem ber 1955
An 
N. N.
B etr.: Bescheid über die Inanspruchnahm e eines Grund

stückes au f Grund § 14 des A ufbaugesetzes vom
6. 9. 1950 (GBl. S. 965) in Verbindung m it § 3 
der D urchführungsverordnung vom 7. 6. 1951 
zum  A ufbaugesetz (GBl. S. 552)

A uf A n trag  und zugunsten des R ates d e s ...................... .
Abt. ......................  als T räger der A ufbaum aßnahm e
(Bezeichnung) ..................  (O bjekt) w ird au f Grund der
V ereinbarung v o m .....................gem äß § 14 des A ufbau
gesetzes vom 6. 9. 1950 (GBl. S. 965) in V erbindung 
m it § 3 der D urchführungsverordnung vom 7. 6. 1951 
die Inanspruchnahm e des f ü r  im  G rund
buch von ................................  un ter Bl. . ...eingetragenen
G rundstückes
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ausgesprochen. Die Inanspruchnahm e erfo lg t m it W ir
kung  vom 15. Okt. 1955.
Die betr. Trennstücke sind in der anliegenden H and
zeichnung grün  angelegt. Die endgültige Größe des 
Trennstückes erg ib t sich bei der Teilungsmessung.
Das G rundstück liegt in einem auf G rund des § 1 der 
D urchführungsverordnung vom 7. 6. 1951 zum  A ufbau
gesetz e rk lä rten  Aufbaugebiet. Die E in tragung  in  das 
R egister der A ufbaugebiete beim  M inisterium  fü r A uf
bau erfolgte a m ...................... u n t e r .........................
Die Inanspruchnahm e beschränkt das E igentum  in der 
Weise, daß die sich aus dem E igentum  ergebenden Be
fugnisse bis zur endgültigen Regelung gem äß § 14 
Abs. 3 des A ufbaugesetzes vom 6. 9. 1950 (GBl. S. 965) 
auf den T räger der A ufbaum aßnahm e übergehen.
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